
Beschlussempfehlung und Bericht  
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und anderer Rechtsvorschriften 
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A. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in 

zweiter Lesung abzulehnen. 
 
B. 1. Der Gesetzentwurf war dem Innenausschuss, federführend, 

und dem Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr, beteiligt, in 
der 3. Plenarsitzung am 6. Mai 2003 überwiesen worden. 

 
 2. Der Innenausschuss und der Ausschuss für Wirtschaft und 

Verkehr haben am 8. Oktober 2003 eine gemeinsame mündli-
che öffentliche Anhörung zu dem Gesetzentwurf durchgeführt. 

 
 3. Der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr hat den Gesetzent-

wurf in seiner Sitzung am 15. Januar 2004 behandelt und ein-
stimmig beschlossen, dem federführenden Innenausschuss die 
Formulierung einer Beschlussempfehlung an das Plenum zu 
überlassen. 

 
 4. Der Innenausschuss hat sich in seiner Sitzung am 21. Januar 

2004 mit dem Gesetzentwurf befasst und mit den Stimmen der 
CDU, der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN ge-
gen die Stimme der FDP die unter A wiedergegebene Be-
schlussempfehlung gefasst. 

 
  Zuvor waren in Einzelabstimmungen Art. 1 Nr. 1 bis 3 und 

Nr. 6 sowie Art. 2 und Art. 3 des Gesetzentwurfs jeweils mit 
den Stimmen der CDU, der SPD und des BÜNDNISSES 
90/DIE GRÜNEN gegen die Stimme der FDP abgelehnt wor-
den. Art. 1 Nr. 4 und Nr. 5 des Gesetzentwurfs wurden in 
Einzelabstimmungen jeweils mit den Stimmen der CDU und 
der SPD gegen die Stimmen des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN und der FDP abgelehnt. 
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